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Durchführung von Videokonferenzen nach $ 56aAbs, 2 KG LSA |

AUS gegebener Veranlassung gebe ich zur Durchführung von Videokonferen-

zen nach $ 568 Abs. 2 KVG LSA folgende Hinweise:

4. Videokonferenzen nach $ 56a Abs. 2 Satz 1 KVG LSA sind Sitzungen der
Vertretung und:ihrer Ausschüsse in digitaler, Form, bei denen die gemeinsame

Beratungund Beschlussfassung ohne persönliche Anwesenheit derMitglieder

in einem Sitzungsraum unter Nutzungvon.Bild- und Tonüberiragung erfolgen.

Videositzungen sind nur zulässig, wenn allé Sitzungsteilnehmer während der

Sitzung ständig:und gleichzeitig durch Bild- und Tonüberträgung anderBera-

tung: und Beschlussfassung teilnehmen’ können. Denn nur. durch die ständige

und gleichzeitige Übertragung von Bild und Ton kann eine eindeutige Identifi-

kation der Sitzungsteilnehmer sichergestellt undneben dem gesprochenen

Wort auch das Verhalten jedesMitglieds sichtbar gemacht werden.
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Nach dem Wortlaut der Norm („ohne persönliche Anwesenheit in einem Sit-

zungsraum") gestattet $ 56a Abs. 2 Satzi KVG LSAals.digitale Sitzungsform °

ausschließlich die Videokonferenz. Sog. Hybridsitzungen, bei denenıein Teil

der Mitglieder der Vertretung oder des Ausschussesin einem Sitzungsraum

. anwesendist, während die übrigen mitBild und Ton per Video zugeschaltet

sind, sind unzulässig.
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2.. Für die Durchführung einer Sitzung der Vertretung und ihrer Ausschüsse als Videokonferenz

regelt 8 56a Abs. 2 KVG LSAdie wesentlichen Verfahrensgrundsätze.

So obliegt die Entscheidung, obeinenotwendige Sitzung als Videokonferenzdurchgeführtwerden

"soll, dem Vorsitzenden der Vertretung oder des Ausschusses im Einvernehmenmit demHaupt-

verwaltungsbeamten; ein Einverständnis der Mitglieder der Vertretung oder des Ausschusses .

ist - anders’als bei Abstimmungen im schriftlichen oder elektronischen Verfahren - nicht notwen-

dig. Die Durchführung von Wahlen ist ausgeschlossen, $ 56a Abs.2 Satz 3 KVG LSA; damit ist

auch eine offene Wahl nach $ 56 Abs. 3 Satz 2KVG LSA unzulässig. Die ortsübliche Bekanntma- |

chuñgvon Zeit, Ort und Tagesordnung derVector regelt $ 56a Abs. 2 Satz 6 KVG LSA

Im Übrigen gelten für die Videokonferenz nach 8 568 Abs:2 Satz 4 KVG LSA grundsätzlich die

auch sonst für die Durchführung der Sitzungen der Vertretung undihrer ‚Ausschüsse geltenden '

Bestinmungen: für die Einberufung etwa ist $ 53 KVG LSA entsprechend anzuwenden, für den

. Ausschluss der Öffentlichkeit$52 Abs. 2 KVG ESA, für die Béschlussfähigkeit & 55KVG LSA,für

die Abstimmungen 8 56Abs. 1 und 2 KVG LSA,für die Sitzungsleitung 857 KVG LSA, für die

"Niederschrift 858 KVG LSA, Auch für den Umgang mit den einem Mitwirkungsverbot nach

8:33 KVG LSA unterliegenden Mitgliedern sinddie wie bei Präsenzsitzungen geltenden Vorgaben -

_entsprechend anzuwenden: die Frage, wie deinVerlassen des Beratungsraums nach $ 33 Abs, 4

Satz 1 KVG LSAund der Möglichkeit eines Zuhörensin öffentlicherSitzung nach $ 33 Abs.:4

. Satz2 KVG LSA in einerVideokonferenz nachgekommen werden kann,ist nach den Umständen

” des Einzelfalls (insbesondere den Möglichkeiten der eingesetzten Software) zu bewerten und zu

entscheiden.

"8 56a Abs. 2 Satz 2 KVGLSA überlässt es der Vertretung, das Nähere zur Durchführung von Vi- |

deokonferenzen durch Geschäftsordnung zu regeln. Grundsätzlich sollten die Geschäftsord-

nungsregelungen für Videokonferenzen, die von den für Präsenzsitzungen festgelegten Regelun-

-. gen abweichen und Näheres zur Videokonferenz bestimmen, vorder erstmaligen Einberufung zu

einer.Videokonferenzsitzung getroffen werden. Soweit diesim Einzelfall nachden Umständen vor

Ort nicht durchführbar ist, kann es mit Blick darauf, dass die Geschäftsordnung als Verfahrensan-

gelegenheitjederzeit geändert werden kahn, als vertretbar angesehen werden, wenn diefür die-

Videokönferenz anzuwendenden näheren und insoweit von den Regelungenfür die Präsenzsit

zung abweichenden Geschäftsordnungsregelungen zu Beginn der Videokonferenz beschlossen =

. werden, Die Änderung der Geschäftsordnung vor. der ersten, Videokonferenzsitzung kann auch im

schriftlichen oder elektronischen Beschlussverfahren gemäß 8 56a Abs, 3KVGLSA erfolgen.  
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3. Ebensofür Präsenzäitzungen gilt auch für Sitzungen der Vertretung und ihrer Ausschüssein

der digitalen Form der Videokonferenz der Öffentlichkeitsgrundsatz nach 852 KVG LSA. :

$ 56a Abs. 2 Satz 5 und 6 KVG LSA regelt nicht, ob eine Angelegenheit: öffentlich. oder nichtöf-

fentlich zu behandeln ist, sondern wie> der Öffentlichkeitsgrundsatz bei Videokönferenzen umzu='

setzenist.

Bei öffentlichen Sitzungen,die als Videokonferenz durchgeführt werden, muss die Möglichkeit be-

stehen, die Verhandlungen der Vertretung und ihrer Ausschüsseals Zuhörer und Zuseher zu ver-

. folgen. Diesist durch‘zeitgleiche Übertragung von Bild und Tonin einen für die Öffentlichkeit ZU-

‘ gänglichen Raum zu gewährleisten, $ 56a Abs. 2 Satz 5 KVG LSA. Die Anforderungen an die‘

Wahrung des Öffentlichkeitsgrundsätzes sind allgemein an denen für Präsenzsitzungen zu mes-

sen. Insbesondere muss die Öffentlichkeit den Verhandlungenfolgen können, die Wortmeldungen

und Ausführungen verstehen und.dem jeweiligen Rednerzuordnen können. Unter Beachtung der

‘ verschiedenen ‚technischen Möglichkeiten ist den gesetzlichen Mindestanforderungen dann Ge-

nüge getan, wenn die interessierte Öffentlichkeit sowie Vertreter von Presse, Rundfunk und ähn-

“ lichen Mediendie Videokonferenz zeitgleich verfolgen können, ohne dabei auf einen eigenen In-

ternetzugang oder andere MedienwieFernseher angewiesen zu sein. Für den öffentlich zugäng-

“lichen Raum gelten die gleichen Grundsätze wie bei.einer Präsenzsitzung, die nicht nur im Sit-

zungssaal, sondern auch an einem anderen Ort im Gebiet der Kommune stattfinden kann. Ergän-

_zend können die öffentlichen Sitzungen unter Beachtung der gleichen datenschutzrechtlichen Vo-

raussetzungen,die auch bei Live--Übertragungen von Präsenzsitzungen zu beachten sind, im In- .

ternet übertragen werden. |

Ich bitte, die Kommunenbei Nachfragen entsprechend der o.a. Hinweise zu beraten.
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